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ehrenvoll bestandenem Staatsexamen kam er als Verweser an die
Schule Berg-Meilen und nach Ablauf des Bienniums an die Elemen-
tarschule Klein-Andelfingen. Hier entfaltete der Heimgegangene eine
reiche Thitigkeit. Seiner Schule stand er in musterhafter Weise
vor. Das Schulkapitel Andelfingen wihlte ihn erst zu seinem Biblio-
thekar, dann zu seinem Aktuar und auch die Bezirksschulpflege
Andelfingen iibertrug ihm vertrauensvoll ihr Aktuariat. Einige Zeit
redigirte er die Andelfinger Zeitung in gut demokratischem Sinne
und als im Jahr 1875/76 Mangel an verfiigbaren Sekundarlehramts-
kandidaten entstand, ibertrug ihm der Erziehungsrath auch die theil-
weise Besorgung der Sekundarschule Andelfingen. Fiir die Hebung
des Gesangwesens war er als Leiter von Vereinen in fordernster
Weise thitig. Bei all’ dieser vielseitigen Bethitigung verfiel Miiller
nie in den hiufigen Fehler vielbeschiftigter Personen, es mit den
kleinen Pflichten weniger genau zu nehmen. Strenge Ordnung, Ge-
nauigkeit und Gewissenhaftigkeit waren tief mit seinem Wesen ver-
wachsen.

Die Riicksicht auf eine weitergehende Bildung seiner Kinder
veranlasste ihn 1876, den liebgewordenen Wirkungskreis zu ver-
lassen und einem Rufe an die Schule Aussersihl Folge zu leisten,
Bald bot sich ihm auch hier Gelegenheit, seine Kraft in weitern
Kreisen zu bethdtigen. Miller war ein begeisterter Verehrer der
Stenographie und erwarb sich als Bibliothekar des ziircherischen
Stenographenvereins und als Kursleiter der Stenographia Tigurina
ungetheilte Anerkennung. Wahrlich! Ueberblickt man die vielsei-
tige Thitigkeit des Heimgegangenen, so muss man sagen: Miiller

hat, ist aunch die Zahl seiner Jahre nicht hoch gestiegen, doch lange

gelebt; denn ,longa est vita, si plena est“.

Allzu kurze Zeit aber hat er gelebt fiir seine Familie, der er
ein treubesorgter Hausvater war. Seine drei Kinder einer Bildung
theilhaft werden zu lassen, wie er sie sich selber so sebnlich wiinschte
und wie er sie neben den anstrengenden Berufspflichten unablissig
noch immer erstrebte, war sein Lieblingsgedanke, und fiir dessen
Verwirklichung scheute er vor keinem Opfer zuriick. Und nun ruht
er im Grabe, ehe die Kinder die Vortheile der nenen Stellung ge-
niessen konnten!

Zu kurz gelebt hat er auch fiir den Kreis derer, die den un-
wandelbar treuen Freund in einem etwas rauhen Gewande erfahren
hatten und hochschitzten, Sie werden ihm stets ein treues An-
denken bewahren! —T.

Auszug aus dem Protokoll des ziircher. Erziehungs-
rathes.

(Sitzung vom 21. Februar.)
___ Hinschiede: _
Hr. J. Bosshard, Lehrer in Ziirich, geb. 1819, starb den 8. Febr.
» J. Honegger, Sekundarlebrer in Niederhasli, geb. 1852, starb
den 9. Febr.
» H. Miller, Lehrer in Aussersihl, geb. 1844, starb den 14. Febr.
» G. Keller, Lehrer in Glattfelden, geb, 1831, starb den 8. Febr.

Riicktritte :

. H. Korrodi, Lehrer in Marthalen, geb. 1839, mit 41 Dienstjahren.
» S. Biefer, Lehrer in Klein-Andelfingen, geb. 1808, mit 48 Dienst;j.
Wahlgenehmigungen :
. J. Sigg von Ossingen, Verweser in Feldbach, zum Lehrer daselbst.
» H. Siisli von Dielsdorf, Verweser in Unter-Hittnau, zum Lehrer
daselbst.
» Rob. Pfenninger von Wald, Verweser in Bettsweil, zum Lehrer
daselbst.
» Gottfr. Wohlgemuth von Kloten, Verweser in Buchenegg, zum
Lehrer daselbst.
Erneuerungswahlen:
. H. Kesselring, ord. Prof. an der theol. Fakultit der Hochschule.
» Fr. Autenheimer, Direktor und Lehrer am Technikum in Win-
terthar.
» H. Langsdorf, Lehrer am Technikum in Winterthur.
» U. Schmidlin, » - G ”

Der akademische Senat der Hochschule hat auf die Anfrage
der Erziehungsdirektion, in welcher Weise eine genauere Innehaltung
der fir Anfang und Schluss des Semesters festgesetzten Termine zu
erzielen sei, folgenden Beschluss gefasst:

.. Die Vorlesungen, insbesondere die Hauptvorlesungen, deren Zu-
standekommen weniger zweifelhaft erscheint, haben mit dem offi-
ziellen Datum zu beginnen. Dieser Beschluss wird der gesammten
Dozentenschaft durch Zirkular, den Studirenden durch Anschlag am

schwarzen Brett mitgetheilt und in die oOffentliche Anzeige statt
»Beginn des Semesters“, ,Beginn der Vorlesungen* gesetzt.

Damit wird vom Erziehungsrath die Angelegenheit einstweilen
als erledigt betrachtet.

In Seebach hat sich unter der Leitung der Schulpflege eine
Fortbildungsschule gebildet. Die Unterrichtsficher sind obligato-
rische (Deutsche Sprache, Rechnen, Vaterlandskunde und eventuell
Zeichnen) und fakultative (Franzosische Sprache und Stenographie).
Die Schiilerzahl fiir die erstern betrigt 23, worunter 6 unter 15
Jahre alt sind. Die Griindung dieser Schule wird genehmigt und
derselben unter den reglementarischen Bedingungen ein Staatsbeitrag
in Aussicht gestellt. :

Schulnachrichten.

Der ,Credente cattolico“ liigt seinen Leuten vor, Hr. Dr. Wett-
stein habe in seinem Bericht iber die Schulausstellung in Luzern
sich ausserordentlich lobend fiber die Leistungen der katholischen
Privatinstitute, Lehrerinnenseminarien etc. ausgesprochen. Unsere
Leser erinnern sich, wie der fragliche Bericht u. A. die jimmer-
liche Organisation und Leistung des Lehrerinnenseminars in Men-
zingen blosgelegt und eigentlich anerkennend sich nur iber
die Stadtschulen von Luzern gedussert. Nun stellt der geistliche
Redaktor des genannten Blattes die Sache so dar, als ob gerade die
spezifisch religiosen Institute und sodann die Lehrschwestern in
ihrer Schulthitigkeit als wahre Muster vorgefiihrt wiirden; ja er
begeht die Impertinenz, zu bebaupten, Hr. Wettstein winde und
kriimme sich, konne aber doch nicht umhin, die ,prichtige Organi-
sation der Nonnenschulen, ihre Methode und den wahrhaft bewun-
derungswiirdigen Fortschritt in ihren Arbeiten“ anzuerkennen.

Es geht doch nichts iiber die Frechheit der Pfaffen.

Ziirich. (Aus dem 70. Rechenschaftsbericht von 1879 iiber die
Blinden- und Taubstummenanstalt in Zirich.) Von 11
Blinden und 49 Tanbstummen wohnten 15 der letztern nicht in der
Anstalt. Ein Blinder bat sich innert der Hélfte des Jahres eine
geniigende Fertigkeit zum selbstindigen Betrieb der sogenanuten
Blindenarbeiten angeeignet. Derartige erwachsene Schiiler, die ausser
der Anstalt wohnen, werden auch aus andern Kantonen angenom-
men. Friihzeitig erblindete Kinder besuchen am besten die Alltags-
schule ihrer Heimat und treten erst dann in eine Anstalt ein. 15
Blinde, welche die Anstalt in Ziirich verlassen haben, erhalten von
derselben fortwihrend billiges Arbeitsmaterial, und nimmt sie die
fertigen Arbeiten zum Verkaufe an, Die ziircherische Taubstummen-
anstalt hat seit ihrer Eroffnung 1826 im Unterricht ihrer Zéglinge
immer die sogenannte Artikulationsmethode (nicht die Zeichensprache
vermittelst der Finger etc.) befolgt. Nur im Anfang ist die na-
tiirliche Geberdensprache nicht ganz zu entbehren.

Heinrich Keller, Pfarrer in Schlieren, geb. 1728, gest. 1802,
besuchte den berihmten Taubstummenlehrer Abbé de I'Epée in Paris.
Seit 1777 ertheilte er Taubstummenunterricht im Pfarrhause Schlie-
ren. In einer Schrift von 1786 behauptet er, dass I'Epée neben der
Zeichensprache auch die Tonsprache gelehrt habe. Ein Schiler
Kellers, J. K. Ulrich von Zirich (1761 bis 1828), reiste 1781 eben-
falls zu 1I'’Epée nach Paris. 1783 kehrte er nach Hause. Seine
Bemithungen fiir Errichtung einer Taubstummenanstalt batten zu-
niichst keinen Erfolg. Erst 1809 wurde er Mitbegriinder des Blin-
deninstituts und 1826 der Taubstummenschule.

Bern. Das ,Schulblatt“ berichtet aus einer Schulkonferenz im
obern Simmenthal: Die religiosen Lehrmittel von Langhans und
Martig wurden einer Vergleichung unterzogen. Den Angelpunkt der
Diskussion bildete die Wunderfrage. Martig ldsst die Wunderge-
schichten ausfallen, Langhans hebt sie bedeutend hervor. Um die
Thatséchlichkeit dieser Wunder wurde nun freilich nicht gestritten,

‘sondern nur um die Zweckmissigkeit ihrer Behandlung oder ihrer

Weglassung, In dieser Scheidung der Ansichten war keine Einigung
moglich.

Schwyz. Wir sind dem dortigen ,Erziehungsfreund“ schon seit
geraumer Zeit noch eine kurze Antwort schuldig. Er hilt uns vor,
wir haben auf seine ausfiihrlichen Artikel gegen die Simultanschulen
keine Gegenantwort. Nun, was sollte eine solche niitzen? In der
Frage werden wir uns nie verstindigen konnen. Der ,Erziehungs-
freund“ will die Schule vom Staatsjoch befreien und sie der Kirche
zu Fiissen legen; wir wollen dieselbe — gemiss den Intentiomen
der Bundes- und der ziircherischen Kantonal-Verfassung — an die
konfessionelle Kirche, die mit dem inkonfessionellen Staat im Wider-
spruch steht, nicht mebr ausliefern. Kanossa oder nicht? In der

\



	Auszug aus dem Protokoll des zürcher. Erziehungsrathes

